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BDSG (neu)

Teil 1 - Kapitel 4 - Die oder der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

§ 15 - Tatigkeitsbericht

Die oder der Bundesbeauftragte erstellt einen Jahresbericht Uber ihre oder seine Tatigkeit, der eine
Liste der Arten der gemeldeten VerstoRe und der Arten der getroffenen Mallnahmen, einschliel8lich
der verhangten Sanktionen und der Malnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2016/679, enthalten kann. Die oder der Bundesbeauftragte Ubermittelt den Bericht dem Deutschen
Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung und macht ihn der Offentlichkeit, der
Europaischen Kommission und dem Europaischen Datenschutzausschuss zuganglich.

Passende Artikel der DSGVO

Artikel 59 - Tatigkeitsbericht

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teill/kapitel4/paragraph15?rev=1521304866 Gedruckt 03.04.2026
13:13


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel58
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel59

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 1 - Kapitel 4 - Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
	§ 15 - Tätigkeitsbericht
	Passende Artikel der DSGVO





